
1.Jeiblatt Beiblatt zur ~arlamentskorreBPoE_denz~ 19.Jänner 1950" 

An fra g e b e a ~.tw 0 r tun ße 

-E1~ntraget weiOhe a:~e ,Abg"n a r-t""-r-eO-;-Dr.-S-c-n---eu-a--ll------­

und Genossen anlässlich der Sitzung des Natio.nalrates vom l .. Dezember 1949, 

betreffend 13efahrbarJceit der asphaltierten ·Bundesstrassen mi t b~spannten 

lUhrW&rke~ und mit Vieh,an den Bundesminister für Handel und Wiederaufbau .-
Dr.K c 1 b g~ichtet haben, beantwortet der Minister wie folgtl . . - -

Bach deJl an dia Ämter der Landesregierungen ergangenen Weisungen 

sind die Bundesstrassen zur Erleich~e~g des Kraftwagen- und Fuhrwerks­

verkehrs bei Eisglätte mit Sand zu bestreuen. Es handelt sich hiebe! um 

.$olle Le1stungder Bundesstrassenverwaltung, die sie auf sich nimmt, weil 
~ . 

laut § 4 dos Bundesstrassengesetzes vom~8e201948, ~GBl.Nr~599 die Bundes-

atrass8nderart zu erhalten Sind, dass sie bei Beachtung der strassenverkehre­

vO.l'8chriften und unter Bed,achtnag,me auf die durch die Wi tterungsv~rhäl tnia,e 

.der durch Elementarereignisse bedingten Umstihlde ohne Gefahrbenützbal' sind. 

Von einem Bestreuen der asphaltierten Bundesstrassen während der 
warmen Jahreszeit muss im Interesse einer sparsamen Verwendung der für die 

Erhaltung der Bundesstrassen zur Verfügung stehenden knapp bemessenen 

Kittel unbedingt Abstand genommen ""erden, wobei berücksichtigt werden muss, 

dass die asphaltierten oder geteerten Strassen sehr rasch austrocknen und 

dal'1D YOll einer verkehrsgefähriichen Glätte der Fahrbahn nicht gesprochen 

"erden kann. 
Während der Wintermonate erachtet die Bundesstra.ssenverwaltung 

das »estreuen der Strassen im Interesse der ständigen Zunahme des Kraft­

wagenve;r-kehres im allgemeinen, als auch unter Bedachtnahme auf die Er­

fordernisse des .Fremdenverkehres für dringend l10twendig, ganz abgesehen 

davon, dass dermalen auch von den BesatzuIlgsmächtendiesbezüglich~ For­
derungen gestellt werdens Den a.us den Kreisender Land- und ~rstwirtachaft 

und der holzbearbeitenden Industrie vorgebraohten 'Wünschen kann sohin nioht 

voll Rechnung getragen werden. Um aber Rolztra.nsporte mit Schlitten auf den 

Bundesstrassenzu erleichtern, ist beabsichtigt, für kürzere Transportstrecken, 

wie beispielsweise zur nächsten Bahnstation, duroh geeignete Weisungen an die 

Landeshauptleute dafür Vorsorge zu treffen, dass bei einer entsprechenden 

strasaenbreite das Sandstreuen nicht über die ganze Breite vorgenommen wird 

und eine ~ür den Schlittenverkehr erforderliche Schneelage a~f den strassen 

. verbleibt. Diese Vorsorge muss aber ouf jene Fälle beschränkt werden, in den8n 
Ersuchen 

von der bolzbringenden Stelle ein diesbezügliches 

Dienstelien der :8undesstrassenverwaltung gerichtet wird. 

-.- .... () .. 

an die zuständig(.:n 
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